
368 Literarische Berichte und Anzeigen
Kirchenordnungen der Evangelisch-lutherischen Kırche

1n Rußland Eingel. hrsg. AF Robert Stupperich (Quellenhefte
JA ostdeutschen und osteuropäıschen Kirchengeschichte, Heft 1/2) Ulm („UnserWeg“-Verl.) 1959 253 S> K arten.
In seliner Einführung bietet der Herausgeber eiıne knappe Übersicht ber die

Geschichte der Evangelisch-lutherischen Kirche ın Rufsland se1it dem Jahrhundert.Die Kırchenordnung vertaßte 1678 der Leibarzt des Zaren Dr. Blumentrost
Qıt den Vertretern der Gemeinde un dem Pastor tür die „Nieder Kır-

Che“ 1n Moskau, die spatere St Petri-Paul-Kirche. Da 1mM Unterschied den luthe-
riıschen Kirchen 1n Deutschland eıne Anlehnung den Staat nıcht 1n Frage kam,zeıgte s1e 1Ne bemerkenswerte Selbständigkeit der Gemeinde. Ob S1E in Kraft 5ELreten ist: konnte nıcht testgestellt werden.

Als durch den Nordischen Krieg die Ostseegebiete, ın denen die chwedische Kır-
chenordnung Von 1689 galt, dem Russis  en Reich angegliedert M, emüuühte sich
Peter Gr. auch die Regelung der Verfassung der ev.-Juth. Gemeinden 1im
Innern des Reıiches. 111 den Aus Hamburg stammenden Pastor Dert-
hold Vagetius 1n Moskau ZU Superintendenten er lutherischen Gemeinden ın
Rufßland. Eın VO  w Vagetıius vertaßtes „Kırchen- un Schulreglement“ wurde 1717
1n Reval mit dem Tiıtel „Revidirtes Instrumentum Pacıs Ecclesiasticum“ gedruckt.Es hat ber nıcht Jange vegolten. Nach dem Tode Vagetius’ 1724 wurde eın Super-intendent erNannt.

Erst Alexander wurde 1819 eın „Evangelisches Reichs-General-Konsis-torıiıum“ errichtet. Eın „Komıiıtee ZUur Ausarbeıtung elnes Gesetzes für die uth
Kırche 1n Rufßland“ dem Vertreter der baltischen Rıtterschaften und Geistlichen
SOWI1e der lutherischen Gemeinden ın St Petersburg vehörten und als Sachverstan-diger der Generalsuperintendent VO  3 Pommern Karl Ritschl hinzugezogen wur-
de, arbeitete eın Gesetz AUS, das Kaiıser Nikolaus 18397 unterzeichnete. Dieses sehr
ausführliche (Gesetz MIit der dazugehörigen „Instruction für die Geistlichkeit und die
Behörden“ blieb bis ZU Ende des Russischen Kaiserreichs VO]  3 einıgen Änderungenabgesehen 1n raft (sanz Rufßland War danach 1n acht, se1it 1890 in fünf Konsisto-
rialbezirke eingeteilt‚WAar.

nNen das Generalkonsistorium 1n St Petersburg übergeordnet
Dıie nach der Revolution des Jahres 1905 veränderte Lage 1ef die Einführungeiner Kirchengemeinde- und Synodalordnung notwendig «erscheinen. Eın CN

sprechender Entwurf des St Petersburger Generalsuperintendenten PingouJahre 1907 1St nıcht eingeführt worden. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches
wurden 1920 „ Temporäre Bestimmungen“ ber die Selbstverwaltung der ev.-lut
Gemeinden ausgearbeitet, und 19724 nahm die Generals
der ev.-Jluch. Kırche 1n Rufland

ynode eine Verfassung
Die SCHANNTIECN Kirchenordnungen bzw. esetze sind ım Wortlaut wiedergegeben.Leıider tehlt die SCHNAUC Angabe der Quellen Aus der Einführung un dem Litera-

turverzeichnis lassen Sie sıch nıcht hne Mühe un: auch nicht alle Zanz eindeutigerschließen. Erwünscht ware auch der 1NWeIls auf die einzelnen Änderungen des
Kırchengesetzes VO  m} 1832 SCWESCH. Als Anhang sind einıge Auszüge Aaus verschie-
denen Werken beigefügt. Im Lıteraturverzeıichnis mu{fß die Wiedergabe
VO  3 Verfassernamen (Z. hne Adelsprädikate) beanstandet werden. Z bedauern
1St CS5y da{fß die 1956 VO Wıttram herausgegebene Baltische Kirchengeschichte nıcht
benutzt worden ISt, da Aaus ihr ein1ge Ergänzungen möglich SECWESCN waren. Die
Karten zeigen die ev.-Iuth Konsistorialbezirke 1in Rufßland un die ev.-luth Kirch-
spiele in Sıbirien, deren ungeheuere Ausdehnung die besondere Lage der Kirche
chaulich macht. Leider stOren einıge ruckfehler (z „Tawathus“ und „Pedrosa-wodsk“). Bedauerlich ISt auch die 5 VWiedergabe des Namens des einen der
Moskauer Pastoren,; denen das Buch gewidmet 1St (Walther Walter). 1T rotz
dieser Beanstandungen 1St anzuerkennen, dafß durch die Veröffentlichung schwer
zugänglıchen Quellenmaterals der kirchengeschichtlichen Forschung eın 1enst crwıesen 1ISt.
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